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Einiges über die Verfassung und die Privilegien der 
Stadt Dorpat. 

Während die Zeit der Gründung Rigas (1201) und seiner 
Bewidmung mit Stadtrecht (bis 1226) feststeht, bleibt beides für 
Dorpat ungewiß; wir wissen nur so viel, daß es ebenfalls eine 
bischöfliche Stadt gewesen ist und das ganze Mittelalter hindurch bis 
zum Untergang livländischer Selbständigkeit, wie es in den Ratspro­
tokollen von 1547—1555 heißt, „von Bischoffen zu Bischoffen und 
Herren zu Herren" mit Privilegien begnadet wurde. Es kann aber 
keinem Zweifel unterliegen, daß bald nach der Eroberung der Esten­
burg Tarbatum (Darbeten) durch die gesamte deutsche Kolonie Livlands 
zu Anfang September 1224, als unseres großen rigischen Bischofs 
Albert Bruder, Bischof Hermann I von Leal, bestimmte: auf diesem 
Berge solle seine Kathedral- oder Domkirche sein, der Bau dieser 
Kirche begonnen wurde und darauf die Gründung einer Stadt 
Zwischen dem „Domberge" und dem Embach erfolgt ist. Sonst hätte 
sich Bischof Hermann nicht in ganz derselben Weise, wie sein Bruder, 
unter demselben Datum des 1. Dez. 1225 von König Heinrich, dem 
Sohne Kaiser Friedrich II, markgräfliche Rechte und damit auch die 
„Befugnis zur Gründung einer Stadt in Dorpat oder wo es sonst 
nötig sein sollte" erteilen lassen. 

Das Zeichen der Autonomie, das erste Siegel Dorpats gehört 
einer undatierten, den Schriftzeichen nach der Mitte des 13. Jahr­
hunderts entstammenden Urkunde^) an, die in der Trese zu Lübeck 
aufbewahrt wird. Vogt, Rat und Gemeinde bitten darin den Rat 
von Lübeck um Beschaffung der Mittel zur Erbauung von Befesti­
gungswerken. Die Anführung des seit dem Jahre 1248 nachweis­
baren Vogts vor dem Rate läßt erkennen, daß jener damals noch die 
Leitung der Stadt gehabt hat und noch landesherrlicher Beamter war. 

Über alle die Verfassung Dorpats betreffende Fragen werdeil 
wir heute nicht mehr aus den obengenannten Privilegien unterrichtet; 

1 ) S .  H u g o  L i c h t e n  s t  e i n  u n d  A r n o l d  F e u e r e i s e n ,  G e s c h i c h t e  
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